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Mitteilung: 
 

 
Im Vertrag „Auf- und Ausbau kommunaler Bildungsnetzwerke“, den der Rhein-Sieg-Kreis 2008 
mit dem Land Nordrhein-Westfalen abgeschlossen hat, ist u.a. festgelegt, dass die 
Bildungskonferenz mindestens einmal jährlich tagt. 
 
Der Regionale Lenkungskreis ( zuständig für die Vorbereitung von Absprachen und 
Entscheidungen von Bedeutung für die Bildungsregion ) hat sich dafür entschieden, dass nach 
dem informierenden Charakter der 1. Bildungskonferenz im Dezember 2009, die 2. 
Bildungskonferenz im Rhein-Sieg-Kreis nunmehr dazu beitragen soll, die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden konkret beim Auf- oder Ausbau eines kommunalen/lokalen 
Bildungsnetzwerkes zu unterstützen. Dabei wird das im Kooperationsvertrag fixierte 
Handlungsfeld „Harmonisierung des Übergangs Kindertagesstätte – Schule am Beispiel der 
Sprachförderung“ im Mittelpunkt stehen. Aus jeder kreisangehörigen Stadt und Gemeinde 
werden diejenigen Personen und Institutionen zur Bildungskonferenz eingeladen, die für das 
Konferenzthema maßgeblich zuständig sind, nämlich  
 

- die Leitungen aller Kindertageseinrichtungen,  
- alle Grundschulleitungen, 
- die Leitungen der Stadtjugendämter / die Leitung des Kreisjugendamts,  
- die Leitungen der örtlichen Schulverwaltungsämter und  
- evtl. weitere Teilnehmer auf Grund lokaler Besonderheiten. 

 
 
Im Konferenzverlauf sollen Verbesserungsmöglichkeiten des Übergangs von den 
Kindertagesstätten in die Grundschulen (Primarstufe) erörtert werden. Transparenz und 
Fachinformation sollen dabei helfen, vor Ort (lokale Ebene) Abstimmungsprozesse und 
Entscheidungen über die nächsten organisatorischen und inhaltlichen Schritte herbei zu führen. 
Für diese Schritte wird die aktive Unterstützung des Regionalen Bildungsbüros den Städten und 
Gemeinden angeboten, die sich für eine kurzfristige Umsetzung der Bildungsvernetzung auf der 
lokalen Ebene entscheiden bzw. bereits entschieden haben. 
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Aus organisatorischen Gründen wird die 2. Bildungskonferenz in drei Teilkonferenzen 
durchgeführt. Aufteilungskriterium sind die drei Grundschulaufsichtsbezirke. Folgende Termine 
sind festgelegt: 
 
 
o 15.11.2010, Bezirk I  (Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel, Sankt 

Augustin, Troisdorf) 
o 30.11.2010, Bezirk III  (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Wachtberg) 

o 2.12.2010, Bezirk II  (Bad Honnef, Eitorf, Hennef, Königswinter, Ruppichteroth, 
Siegburg, Windeck) 

 
 
Die Teilkonferenzen finden jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Die Mitglieder des Ausschusses für 
Schule und Bildungskoordinierung werden selbstverständlich zu den Konferenzen eingeladen. 
Über die Ergebnisse der Konferenz wird in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für 
Schule und Bildungskoordinierung berichtet. 
 
 
 
 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskoordinierung am 02.09.2010. 
 
Im Auftrag 
 
 


